
B
au

m
fa

llg
re

nz
e

475.0

446.0

445.0

444.0

443.0

441.0

442.0

443.0

444.0

440.0

441.0

442.0

443.0 444.0

445.0

446.0 447.0 448.0 449.0 450.0 451.0 452.0

453.0

454.0

455.0

456.0

457.0

458.0

459.0

460.0

461.0

462.0

463.0

464.0

465.0

466.0

467.0

468.0

472.0

471.0

470.0

469.0

447.0

450.0
451.0
452.0
453.0

448.0

449.0

465.0

474.0

473.0

472.0

471.0

470.0

469.0

468.0

467.0

466.0

464.0

463.0

462.0460.0

461.0

459.0458.0

457.0

456.0

455.0

454.0

453.0

452.0

451.0

450.0

449.0

448.0

447.0

446.0

445.0

440.0

454.0

4a

31

HsNr. 8

6a

2a

4a

6

24

HsNr.34

1

HsNr. 2

21
23

6

5

HsNr. 3

19

7

36

32

30 HsNr. 28 18

HsNr. 22

9

9a

16

HsNr. 20

24

HsNr. 29

10

HsNr. 14 HsNr. 12

13

8

7

1

13

9

H
sN

r. 1

1

7

1

4

2

2

3
1

7

15

7

HsNr. 5

5

HsNr. 3

6

11

HsNr. 4

29

9

5

4

13

HsNr. 25

31

20

11

HsNr. 22

3

16

5

18

1
5

11

3

15

7

HsNr. 23

H
sN

r. 
33

2

15

HsNr. 21

17

HsNr. 29

HsNr. 19

HsNr. 3
1

11a 11

3

H
sN

r. 7

5

9
11

6

5

11 9

27

9

7

8

6

2

10

HsNr. 25HsNr. 27

9

H
sN

r.
 3

5
H

sN
r.

 3
7

244a

13

11

6

5

3

3

1

HsNr. 14

6
4

6

4

12

HsNr. 4

7

7

5

4

4

1

9

2

2

1

8

17

15

6

4

2

9

3
6

2

2

4

6

6

8

14

1

4

8

5

2

4

5

10

12

2

16

18

11

1

20

H
sN

r.
3

1a

7

5a
1

3

3a
5

1

13

9

4

22

5

15

5

18

13

17

19

14

21

12

23

5

11

14

6

16

7

12

14

H
sN

r. 
1a

1

3
8

1

10

11

25

9

10

20

22

20

24

HsNr. 2

4

15

7

11

2

HsNr. 2

9

13
15

12

8a8

10

8

4

9a

9

14

20

9b

16

HsNr. 12

3

HsNr. 10HsNr. 8

7
5

3

3a

4

1

4

2

7

6

8

6

1

9

30a

Am Sonnenhang

Freihofer Straße

Hofstraße

Ulrichsheimstraße

R
öhrengasse

Fasanenweg

Sonnenweg

Reitbergstraße

Reitbergstraße

Weihergasse

Talweg

K
inderheim

straße

B
er

gh
ol

zs
tr

aß
e

Hauptstraße

Marktplatz

A
m

 P
angerlberg

P
angerlbergstraß

e

Carl-Kerber-Straße

Oberer Steinweg

Steinweg

G
utw

iesener S
traße

II
S

W
II

SII

FI

PI

PI

S
I

FI

IFIF

IP

I
S

PI

IF

IIIS

IIIF

IP

FI

F I

SII

P I

FI

I
P

I
F

Z
II

III

II
S S

II

II
W

I

III
S

I

IP II

I

I

IP

III

P
II

W
I

P
I

W
II

Z
I

W
II

II

S
II

P
II

II

II
I

II

IIIS

S
III

IF

S
II

III

I
F

FI

IIS

II
W

I

S
I

S
II

I
P

I
S

II
P

IF

W
II W

I

S
IV

I

III
IIZ

III

Z
II

III

I II
I III

IIII

I

III
S

II

PI

II

I

III

II

IV

III

IF

IV

II

oF

oF

oF

IF

W
I

oF

II

oF

oF

St.-Ulrich

oFIII

IF

II

I

oF

I

oF

oF

IP

I II

I

IV

I

I

I

IF

IIIP

oF

IF

II

I

II

I

I
II

II

III

PI

II

I
III

IF

IS

III

I

I

oFII

I
F

oF

I

II
I
SSI I

S

II

I

I

III

III

I

I

SI

Rathaus
oF

oF

III

SI

IS

oF

PII
I

oF

I

I

II

I

I

I

II

II

I

PI

I

P
I

I
S

W
I

W
II

S
I

II
S

IP

I
F I

F

III
S

S
II

S
III

IF

II
F

S
I

I
F

IP I
W

S I

II
P

II
P

P I IIS

Hutthurmer Straße

Ga/C
p

Ga

GSt
GSt

GSt
GSt

Ga

1.50

5.00

1.00

-110m-

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga
Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

GaGa

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga
Ga

Ga

1.00

4.50

1.50

1.50

4.50

1.00

4.50

1.50

II+D

II+D

II+D

II+D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+
D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

II+D

1.50

4.50

1.00

Ga

St
Ga

St

II+D

Ga

St
Ga

St

II+D

Ga

St

Ga II+D

Ga
Ga

Ga

II+
D

II+
D

II+
D

Ga
II+

D

9.00

Ga Ga II+D

II+D

Planstraße B

Planstraße C

20.00

Ga
Ga

Ga

Ga

GaGa

II+
D

II+
D

II+
DII+D

II+D

II+D

4.5
0 4.0

01.0
0

-110m-

II+D
II+D

II+
D

II+
D

Ga/Cp

Ga/Cp

StSt
St

St

II+D

Ga

St
St

St
St

St

4.50

1.50

St
St

St

StSt

St
St

St

St

StSt

St
St

St

St

St

St St

St

St
St

St
St

St

St

St

St
St

St

St
St

St

St

St

St

St

St

St
St

St

St
St

St
St

St

St

St
St

St

St

St

St

St
St

St

1.0
0 4.5
01.5

0

1.0
0 5.0

0

1.5
0

ST 2128

ST 2128

Unterka
tze

ndorfe
r S

tra
ße

Ga

St
Ga

St
I+D

I+D

Ga

St
I+D

Pl
an

st
ra

ße
 A

Ga/Cp

Ga/Cp

Radweg b = 2,50 m

Ga
/C

p

M  1 : 1000

Siehe 0.4 der Textlichen Festsetzungen

RR

WA
0,60,3

II+D o

WA
0,3 0,6

o

0,3 0,6

oII+D

WA

II+D
I+D

 6 

 7 

 8 

1114

15

 9 

10

16

17

1819

20

21

27

28

29 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50

51

55

56

57

58

15
.00

2.0
0

2.0
0

N
at

ur
sp

ie
lra

um

52

53

54

2.02.0

2.0
2.0

2.0

2.0

-5
m

-

Weiterführung des
Radweges erfolgt
entsprechend des 
zu planendem
überörtlichen 
Radwegenetzes  5 

12
13

23

24

25

26

22

 1 

 2 

 3 

 4 

L Ä R M S C H U T Z W A L L

(Die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig)

mit 2,0 m breitem Schutzstreifen

(Die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig)

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

PLANUNTERLAGEN

Architekturbüro  F e ß l   +   P a r t n e r
Kusserstraße 29    -   94051 Hauzenberg

Tel. 08586 / 2055-56   - Fax 08586 / 2057

Entwurf:

:

:

:

LANDKREIS

REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN

GEMEINDE

PASSAU

BÜCHLBERG

"WA Katzendorferfeld"

DIGITALE FLURKARTE PER E-MAIL VON DER GEMEINDE BÜCHLBERG IM DEZ. 2018.
DIGITALE HÖHENLINIEN VON KFB BAUMANAGEMENT GmbH IM OKTOBER 2018.
FÜR NACHRICHTLICHÜBERNOMMENE PLANUNGEN UND GEGEBENHEITEN KANN 
KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN WERDEN.
ZUR GENAUEN MASSENTNAHME NICHT GEEIGNET.

20.02.2019
Änderung / Ergänzung: 29.01.2020
Änderung / Ergänzung: 23.07.2020
Endausfertigung: 21.09.2020

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan stützen sich auf die § 1-4, 8-10 und 30 des BauGB in der
Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S 3634). Die Baunutzungsverordnung i. d. Fassung der Bekannt-
machung vom 21.11.2017 (BGBl.I S.3786). Die Planzeichenverordnung v. 18.12.1990 (BGBL.1991 
I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S 1057).

1. Der Gemeinderat von Büchlberg hat in der Sitzung vom 20.02.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplans "WA Katzendorferfeld" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 19.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.02.2019 hat
in der Zeit vom 27.03.2019 - 29.04.2019 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.02.2019
hat in der Zeit vom 03.04.2019 - 06.05.2019 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.01.2020 wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 03.03.2020 - 05.05.2020 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.01.2020 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.03.2020 - 02.04.2020 öffentlich ausgelegt.

6. Der Gemeinderat von Büchlberg hat in seiner Sitzung vom 18.06.2020 die erneute Beteiligung
der Öffentlichkeit und der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange beschlossen.

7. Der betroffenen Öffentlichkeit wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneute Gelegenheit zur
Stellungnahme vom 17.08.2020 - 07.09.2020 gegeben.

8. Den betroffenen Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
erneute Gelegenheit zur Stellungnahme vom 10.08.2020 - 07.09.2020 gegeben.

9. Die Gemeinde Büchlberg hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 21.09.2020 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.d. Fassung vom 21.09.2020 als Satzung beschlossen.

  Büchlberg, den ...................................

               (Siegel)
  ......................................................................
  Bürgermeister / in

10. Das Landratsamt Passau hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom...................AZ...................
  gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

               (Siegel
               Genehmigungsbehörde)

11. Ausgefertigt

  Büchlberg, den ...................................

               (Siegel)
  ......................................................................
  Bürgermeister / in

11. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am ............................. gemäß
  § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung
  wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereit-
  gehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in 
  Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
  §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

  Büchlberg, den ...................................

               (Siegel)
  ......................................................................
  Bürgermeister / in

VERFAHRENSVERMERKE

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung

0,3 Grundflächenzahl
0,6 Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als HöchstgrenzeI+D / II+D

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

o Offene Bauweise
Baugrenze

Verkehrsflächen

bestehende öffentliche Verkehrsfläche (Staatsstraße ST 2128)

bestehende öffentliche Verkehrsfläche (Unterkatzendorfer Straße)

öffentliche Straßenverkehrsfläche (Planstraßen)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche (Pflaster)

Straßenbegrenzungslinie

Bürgersteig / öffentliche Fusswege

Bankett / öffentliche Verkehrsgrünfläche

private Grundstücksflächen

privater Grünzug

öffentliche Grünfläche (Lärmschutzwall)

öffentlicher Grünzug

Grünflächen

Entfallende Entwässerungsleitung der Staatsstraße 

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Neue Entwässerungsleitung der Staatsstraße

2.0
2.0

2.0
2.0

2.0
2.0 Neuer Mischwasserkanal

mit 2,0 m breitem Schutzstreifen
Best. Entwässerungsleitung der Staatsstraße
mit 2,0 m breitem Schutzstreifen

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

Linksabbiegerspur

Flurstücksnummern

Höhenlinien mit Höhenangaben ü.NN
459,0

460,0

bestehende Gebäude

bestehende Grundstücksgrenzen
geplante Grundstücksgrenzen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserflusses

RegenrückhaltebereichRR

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze /GaragenzufahrtenSt

Umgrenzung von Flächen für GemeinschaftsstellplätzeGSt

 

Gebäude mit eingezeichneter Zahl der max. zulässigen
Vollgeschoss und vorgeschlagener FirstrichtungII+D

Sonstige Darstellungen und Festsetzungen

Garagen mit eingezeichneter ZufahrtGa

 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

neu zu pflanzende Bäume / Sträucher

Garagen / Carports / Stellpätze mit eingezeichneter ZufahrtGa/CP

WA
0,3 0,6

oII+D Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze / offene Bauweise

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
Nutzungsschablone:

max. Grundflächenzahl / max. Geschossflächenzahl

Sichtdreieck
Die erforderlichen Sichtdreiecke, bei öffentlichen Kreuzungen und Ein-
mündungen von öffentlichen Straßen, sind von sichtbehindernden Anlagen
aller Art freizumachen bzw. freizuhalten, die mehr als 80cm über die Fahr-
bahnoberfläche der  Straße ragen. Einzelne Bäume, Lichtmasten, Licht-
signalgeber und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder möglich, wenn sie
dem wartepflichtgen Fahrer die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder
nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken.

Baumfallgrenze

 9 Parzellen-Nummern
 5 Parzellennummern mit Schallschutzauflagen (gelb gekennzeichnet)

0.16. Hinweise - Ökologie
 

0.16.1. Wasserversorgung
 

Hinsichtlich der sparsamen Verwendung von Grundwasser entsprechend § 1a Wasserhaushaltsgesetz
wird auf die technischen Möglichkeiten hingewiesen; Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinsparung wird
durch wassersparende Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, Spartaste für Toilettenspülkästen) sowie
durch Verwendung von Regenwasser mittels Regenwassersammelbehälter erreicht.

0.16.2. Regenwassersammelbehälter
 

Die Errichtung eines Regenwassersammelbehälters mit mind. 6 m³ Inhalt wird empfohlen. Das Wasser
aus den Regenwassersammelbehältern sollte zur WC-Spülung, Gartenbewässerung und evtl. Wasch-
maschinenwäsche verwendet werden.

0.16.3 Maßnahmen bei Entwässerungseinrichtungen
 

Folgende Maßnahmen für Entwässerungseinrichtungen werden empfohlen:
- Naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen.
- Dezentrale Regenwasserrückhaltung auf privaten Baugrundstücken.
- Breitflächige Versickerung des Niederschlagswassers.
- Ableitung des Niederschlagswassers in offenen Rinnen, Mulden und Gräben.
- Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in öffentlichen Grünflächen.

0.16.4 Sicherstellung des Pflanzraumes
 

Die Mutterbodenüberdeckung soll bei Rasen 25 cm, bei Strauchpflanzungen 40 - 60 cm und bei
Bäumen 100 cm betragen.

0.16.5 Erschließungsleitungen
 

Neue Erschließungsleitungen der einzelnen Sparten (Strom, Telefon, Abwasser, Wasser, Gas, etc.)
sind so weit als möglich gebündelt zu verlegen.

0.16.6 Klimaschutz
 

 Die gesetzlichen Anforderungen der EnEV sind in jedem Falle einzuhalten.
 Für jedes Gebäude wird die Nutzung von Anlagen, Einrichtungen und Leitungen zur dezentralen und
 zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus
 erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, empfohlen.
 Es wird empfohlen, dass die Beheizung der Gebäude mit erneuerbaren Energieträgern erfolgen soll.
 Die passive Nutzung der Sonnenenergie mittels Wintergarten mit Pufferspeicher wird empfohlen.

0.14.4  Sichtdreiecke:
 

Die erforderlichen Sichtdreiecke sind von sichtbehindernden Anlagen aller Art freizumachen bzw.
freizuhalten, die mehr als 80 cm über die Fahrbahnoberkante der Staatsstraße ragen. Lichtmasten,
Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder möglich, wenn sie den wartepflichtigen
Fahrern die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken.
 

An den einmündenden Straßen sind folgende Sichtfelder freizuhalten:
 

110 m  beiderseits in Richtung der Staatsstraße ST 2128
5 m  in Richtung der neuen Einmündungen, gemessen vom äußeren Rand der Staatsstraße.

0.14.5  Blendung und Lärmauswirkung durch neue Photovoltaikanlagen:
 

Um eine mögliche Blendwirkung durch Photovoltaikanlagen, insb. der Verkehrsteilnehmer auf der
Staatsstraße St 2128, auszuschließen, sind Photovoltaikmodule mit matter, nicht blendender Oberfläche
auszuführen und/oder durch die entsprechende Stellung der Photovoltaikanlagen dafür Sorge zu tragen,
dass eine Blendwirkung ausgeschlossen ist.
Ebenfalls ist dafür Sorge zu tragen dass durch Photovoltaikelemente die Schallimmissionen im Bereich
der Wohnbebauungen auf der gegenüberliegenden Straßenseite entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften eingehalten werden.

0.15. Hinweise - Allgemein
 

0.15.1 Grundwasser
 

Über die Grundwasserverhältnisse im Planungsgebiet liegen keine Beobachtungsergebnisse vor.
Es wird auf die Gefahr hingewiesen, dass mit den Bauwerken evtl. örtliche und zeitweise wasserführende
Grundwasserleiter angeschnitten werden können; dagegen sind bei den einzelnen Anwesen Vorkehrungen
zu treffen.
Evtl. erforderliche Grundwasserabsenkungen bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 17a
BayWG. Das Einleiten von Grundwasser in die öffentliche Schmutz- und Mischwasserkanalisation ist
nicht statthaft.

0.15.2 Pflanzungen und Arbeiten im Bereich von Erdkabeln und Leitungen
 

 Die Lage von Erdkabeln und Leitungen ist vor Beginn aller Baumaßnahmen exakt mit der Bayernwerk
 AG sowie mit der Gemeinde Büchlberg zu klären. Bei geplanten Tiefbaumaßnahmen, in der Nähe von
 Leitungen, ist vor Baubeginn eine nochmalige Einweisung über die genaue Lage von Leitungen
 anzufordern. Ansprechpartner ist die Bayernwerk AG. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen für alle
 Leitungen der Bayernwerk AG müssen im Zuge der weiteren Planungen festgelegt werden.
 Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass freigelegte Gasleitungen erst dann wieder verfüllt werden
 dürfen, nachdem das Betriebspersonal der Bayernwerk AG diese auf Beschädigungen überprüft haben.
 Auf die Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und C22, die VDE-Bestimmungen, die
 DVGW-Richtlinie GW 315 und das Merkblatt „Zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen“
 wird hingewiesen.
 Die Trassen unterirdischer Ver-, und Entsorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Bäume
 und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand
 von 2,50 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Ein-
 vernehmen mit den zuständigen Versorgungsträgern geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
 Die Hinweise im „Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Ent-
 sorgungsleitungen“, herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen
 bzw. die DVGW-Richtlinie GW 125, sind zu beachten.
 Der Schutzstreifen der Erdgasleitung beträgt in der Regel je 3,0 m beiderseits der Leitungsachse.
 Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.

0.15.3 Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstücken
 

Die Nachbargrundstücke werden teilweise noch landwirtschaftlich genutzt. 
Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke im Planungsbereich haben die landwirtschaftlichen
Emissionen und Immissionen der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen unentgeltlich zu dulden und
hinzunehmen. 
Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärm-, Geruchs- und Staubbelästigung auch an
Sonn- und Feiertagen sowie während der Nachtzeit gerechnet werden muss.

0.6. Einfriedungen
 

Zaunhöhe:  Zulässige Zaunhöhe max. 1,00 m.
 

Zaunsockel:  Zaunsockel jedweder Art sind als tiergruppenschädliche Anlagen unzulässig.
 

Hinterpflanzung:  Alle Zäune sind mit ortstypischen und heimischen Hecken oder Sträuchern zu
 hinterpflanzen.

0.7. Geländeverhältnisse / Topografie
 

Das Urgelände ist soweit als möglich zu erhalten. Geländeveränderungen sind auf das unbedingt
notwendige Maß zu beschränken.
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis max. 2,00 m zulässig und müssen in der eigenen Grund-
stücksfläche so angeordnet werden, dass das Urgelände an den benachbarten Grundstücksgrenzen
nicht verändert wird.
Stützmauern sind bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig. Größere Höhenunterschiede können
durch Abtreppungen der Stützmauern überwunden werden. Der horizontale Abstand zwischen zwei
Mauersprüngen muss dabei mindestens 1 m betragen.
Stützmauern müssen einen Abstand von mindestens 0,50 m zu Grundstücksgrenzen haben und sind in
jedem Falle zwingend dauerhaft zu begrünen oder mit davor gepflanzten Hecken zu versehen.
Mit den Bauanträgen/Genehmigungsfreistellungen sind zwingend Grundstücks-Nivellements einzureichen,
welche den genauen vorherigen und nachherigen Geländeverlauf auf dem gesamten Grundstück zeigen.

0.8. Festsetzungen Grünordnung / Ökologie
 

0.8.1 Stellplätze / Garagenzufahrten und Hauszugänge
 

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.
Garagenzufahrten, Stellplätze und Wege sind versickerungsfähig auszubilden.

0.8.2 Schutz des Oberbodens
 

Bei allen baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der Oberboden so zu schützen, dass
er jederzeit wieder verwendet werden kann. Er ist in seiner ganzen Stärke abzuheben und in Mieten, Höhe
max. 2,50 m, zu lagern. Die Oberflächen der Mieten sind mit leguminosen Mischungen anzusäen.

0.8.3 Unbebaute Grundstücke
 

Die vorerst unbebauten Grundstücke sind so zu pflegen, dass sie das Orts- und Landschaftsbild nicht
beeinträchtigen.

0.8.4 Pflanzungen in privaten Gärten
 

Zulässig sind nur Bäume und Sträucher gemäß Pflanzliste unter Pkt. 0.8.7. 
Je 300 m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist ein Laubbaum mindestens II. Wuchsklasse (II. Ordnung)
oder ein Obstbaum zu pflanzen.Die Bepflanzung der Privatgärten gemäß den Festsetzungen hat spätestens
in der auf die Aufnahme der Nutzung des jeweiligen Gebäudes folgende Vegetations-periode zu erfolgen.
Mit den Bauanträgen ist jeweils ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. Die Vorgaben des Bebauungs-
und Grünordnungsplanes sind dabei zu beachten.

0.8.5 Zwingend festgesetzte Pflanzungen entlang der Straßen
 

Die im Plan zeichnerisch dargestellten, straßenbegleitenden Bäume im öffentlichen Straßenraum sind
zwingend zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.
 

Zulässig sind dabei:  Acer Pseudoplatanus   - Bergahorn
 Crataegus i.A.   - Weißdorn
 Prunus avium    - Vogelkirsche
 Tilia cordata    - Winterlinde
 Acer platanoides    - Spitzahorn

 

Pflanzqualifikation:  Solitärbäume 3 x V., m.B., STU 14/16
Pflanzdichte:  Lage gemäß Plandarstellung
 

Die Bepflanzung der straßenbegleitenden Bäume hat spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der
Erschließungsmaßnahmen zu erfolgen.
Die Verkehrsgrünflächen sind mit Wiesenansaat und/oder heimischen Sträuchern zu begrünen.

(3)  Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtungen) des zu be-
 trachtenden Raums muss ein bestimmtes gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges nach
 DIN 4109-1, Abschnitt 7.1 (Fassung vom Januar 2018) erfüllen. Die Schalldämm-Maße R’w,ges für
 Grundstücke mit Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 betragen mindestens 33 dB.

 

(4)  Nächtliche Aufenthaltsräume (Schlaf- und Kinderzimmer) mit Außenlärmpegeln > 45 dB(A) sind mit
 einer schallgedämmten Belüftungseinrichtung oder mit einer in der Wirkung vergleichbaren Einrichtung
 (zentrale Be- und Entlüftung) auszustatten, sofern die Lüftung nicht zur leisen, lärmabgewandten Ge-
 bäudeseiten hin erfolgen kann.

 

(5)  Für die Parzellen 22 bis 24 sind nur ein Vollgeschoss und ausgebautes Dachgeschoss (I+D) zulässig.
 

(6)  Die Errichtung des Lärmschutzwalls hat als Erdwall vor Bezug der Wohnhäuser im Zuge der Bauge-
 bietserschließung zu erfolgen.

*1)  Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 sind:
 Wohn- Schlafräume und Kinderzimmer
 Arbeitsräume/Büros, Unterrichtsräume/Seminarräume
 Auch eine Küche, die nicht lediglich der Zubereitung der Mahlzeiten, sondern auch dem sonstigen
 Aufenthalt der Bewohner dient („Wohnküche“), ist als schutzbedürftiger Raum im Sinne von
 Nr. A.1.3 TA Lärm (in Verbindung mit der DIN 4109, Ausgabe November 1989) anzusehen, vgl. 
 Bundesverwaltungsgericht 4 C 2.07 vom 29.08.2007.

0.5.  Garagen und Nebengebäude
 

0.5.1  Gestaltung/Wandhöhe:
 

 An der Grundstücksgrenze zusammengebaute Garagen sind in Länge, Tiefe, Höhe, Dachform und
 Dachneigung einheitlich zu gestalten. 
 Grenznahe Garagen müssen mindestens 1 m Abstand zur Grenze aufweisen.
 Befindet sich bereits eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze, so muss bei gleicher Standort-
 wahl die Nachbargarage ebenso an die Grenze herangerückt bzw. direkt angebaut werden. Befindet
 sich die grenznahe Garage 1 m von der Grenze entfernt, so ist bei gleicher Standortwahl die anzu-
 bauende Garage ebenso 1 m von der Grenze abzurücken.
 Bei Grenzbebauung und grenznaher Bebauung ist bei ebenem Gelände (d.h. Grundstücksneigung
 weniger als 50 cm auf die Garagentiefe) an der maßgeblichen Grenz- bzw. grenznahen Wand eine
 mittlere Wandhöhe zulässig bis max. 3,00 m.
 Bei Hanglagen sind für Grenzgaragen entgegen der BayBO Art. 6 an den Hangunterseiten größere
 Wandhöhen entsprechend der natürlichen Geländeneigung bis max. 5,50 m zulässig wenn der angren-
 zende Nachbar die Abstandsflächen übernimmt. Die Abstandsflächenübernahme entfällt, sobald auch
 der angrenzende Nachbar seine Garage profilgleich an die gleiche Grundstücksgrenze baut.
 Für grenznahe Garagen/Carports und grenznahe Nebengebäude wird generell eine Reduzierung der
 Abstandsfläche auf 1,00 m festgesetzt. Dabei wird die maximal zulässige Wandhöhe an der Hang-
 unterseite ebenfalls auf 5,50 m begrenzt.  
 Bei Garagen und Nebengebäuden wird eine Hanglage dadurch bestimmt, dass an der maßgeblichen
 Grenz- bzw. grenznahen Wand die Geländeneigung mehr als 50 cm beträgt.
 Unterirdische Tiefgaragen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. Dabei ist je Parzelle nur
 eine Zu-/ bzw. Ausfahrt zulässig.

0.5.2 Stauraum vor den Garagen:
 

Bei Garagen muss zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche ein Abstand von mind. 5 m,
zur Straße hin nicht eingezäunt, freigehalten werden.

0.5.3 Garagenstandort:
 

Die eingezeichneten Garagenstandorte sind als Vorschlag zu betrachten. Sie können innerhalb der Bau-
grenzen frei gewählt werden. (Bei bereits fertiggestellter Erschließung sind jedoch etwaige Kosten, welche
durch die Wahl eines anderen als den vorgeschlagenen Standort anfallen, vom Bauwerber zu tragen).

0.5.4 Anzahl der Stpl./Garagen:
 

Die Anzahl der zwingend zu errichtenden Stellplätze wird wie folgt festgelegt:
Für Wohneinheiten größer als 50 m²  :  2 Stellplätze erforderlich
Für Wohneinheiten bis zu 50 m²  :  1 Stellplatz   erforderlich

0.2.1 Gebäude allgemein
 

In den Schnitten und Ansichten muss das Urgelände und das neu geplante Gelände dargestellt und
bemaßt werden.
Ungeachtet der festgesetzten Baugrenzen und der max. zulässigen Wandhöhen sind die normalen
Abstandsflächen nach Art.6 BayBO einzuhalten; es werden keine abweichenden Abstandsflächen
nach Art.6 Abs.5 BayBO festgesetzt.
 

Dachformen:  Zulässig sind nur:
 Satteldächer  mit 10° - 32° Dachneigung
 Zelt- u. Walmdächer  mit 10° - 28° Dachneigung
 Schopfwalmdächer  mit 25° - 32° Dachneigung
 Pultdächer  mit 10° - 28° Dachneigung

 (max. zulässige Firsthöhe bei Pultdächern = 9,00 m ab
 OK bestehendem Gelände)

 Flachdächer sind zulässig auf Garagen- und Nebengebäuden sowie am Haupt-
 gebäude bis zu 40 % der Gebäudegrundfläche.

 

Firstrichtungen:  Die Firstrichtungen sind frei wählbar
 

Dachdeckung:  Zulässig sind nur:
 Dachziegel,
 Dachbepflanzung; 
 Blecheindeckung (unbeschichtete kupfer-, zink-, u.
 bleigedeckte Dachflächen sind dabei unzulässig).

 

Dachgauben:  Zulässig sind nur 2 Dachgauben pro Dachseite ab einer Dachneigung von 28°
 und einer maximalen Wandhöhe an der betreffenden Dachseite von 6,50 m.
 Die Vorderfläche der Dachgauben darf dabei jeweils max. 2,50 m² betragen.
 Der Mindestabstand der Dachgauben vom Ortgang muss mind. 2,50 m,
 der Abstand der Dachgauben untereinander mind. 2,00 m betragen.

0.3 Höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten je Gebäude
 

Gemäß § 9, Abs. 1, Nr. 6 BauGB wird folgendes festgelegt:
 

a)  Bei Parzellen mit weniger als 600 m² Grundstücksfläche sind max. 3 Wohneinheiten zulässig.
 

b)  Bei Parzellen mit mehr als 600 m² Grundstücksfläche sind max. 6 Wohneinheiten zulässig.

0.4 Festsetzungen zum Schallschutz
 

Die „Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan Katzendorferfeld“ des Büros Accon GmbH vom
17.06.2020 (Bericht-Nr.: ACB-0220-8256/05/rev2) wird als Bestandteil des Bebauungsplans festgesetzt.
 

(1)  Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze ist ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von 4 m zu errichten.
 Östlich der Planstraße A beträgt die Länge des Walls Richtung Westen 23 m. Anschließend an die
 Planstraße A verläuft der Wall weiter Richtung Westen bis zur Plangebietsgrenze mit einem ründlichen
 Abschluss Richtung Süden (Länge 286 m). Die Lage des Lärmschutzwalls kann dem Bebauungsplan
 entnommen werden. Die Errichtung hat vor Bezug der Wohnhäuser zu erfolgen.

 

 Anstelle eines durchgängigen Lärmschutzwalles mit einer Höhe von 4 m kann auf Grund der Topo-
 graphie des Geländes im Bereich der Parzellen 18, 19 und 22 der Lärmschutzwall auf eine Höhe
 von 2,8 m über Boden reduziert werden. Alternativ kann auch eine Lärmschutzwand mit einer Höhe
 von 2,8 m über Boden errichtet werden. Voraussetzung ist, dass sich an der Nordfassade der Parzellen
 18, 19 und 22 keine Immissionsorte oberhalb des Erdgeschosses befinden. Als Immissionsorte gelten
 öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen. Die Lage der geänderten Schutz-
 maßnahme kann dem Bebauungsplan entnommen werden.

 

(2)  An Gebäuden mit Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“
 sind schutzbedürftige Räume*1) durch Grundrissgestaltung so anzuordnen, dass sich zu Lüftungs-
 zwecken notwendige Fenster an den lärmabgewandten (leisen) Fassaden befinden. Ausnahmsweise
 kann von der Grundrissgestaltung abgesehen werden, wenn der Nachweis durch ein schallschutz-
 technisches Gutachten erbracht wird, dass eine Grundrissorientierung nicht möglich ist und ausreich-
 ender Schallschutz gewährleistet wird. Betroffen sind hiervon die Parzellen 4, 5, 12, 13, 23 und 24
 sowie geringfügig (< 1 dB) bei den Parzellen 25 und 26.

0.1     Art und Maß der baulichen Nutzung

WA  Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
 Die Ausnahmen gem. §4 Abs.3 BauNVO sind nicht zulässig

 

 GRZ   0,3  max. zulässige Grundflächenzahl        = 0,3 

GFZ   0,6  max. zulässige Geschossflächenzahl  = 0,6
 

 Bezugsgröße für die GRZ- u. GFZ-Berechnung ist die gesamte Grundstücksgröße
 der jeweiligen Parzellen. Sollte sich durch die Baugrenzen, die Anzahl der Geschosse
 bzw. durch die Einhaltung der Abstandsflächen nach BayBO oder sonstige Festsetz-
 ungen und Baubeschränkungen ein geringeres Maß der baulichen Nutzung ergeben,
 so gilt das geringere Maß als Festsetzung.

  
Bauweise  (o)  Festgesetzt wird offene Bauweise

 Reihenhäuser und Doppelhäuser sowie Grenzgaragen und/oder grenznahe Garagen
 sind zulässig.

 

Vollgeschosse   Je nach Eintrag in die planliche Darstellung:
 Bei I + D  a)  EG + DG

 (das DG darf ein Vollgeschoss sein)
 

 b)  UG + EG
 (das UG darf ein Vollgeschoss sein)

 

 Bei II + D  c)  EG + OG + DG   bzw.  EG + OG
 (das DG darf ein Vollgeschoss sein)

 

 d)  UG + EG + DG   bzw.  UG + EG
 (UG und DG dürfen bei Einhaltung der zulässigen Wandhöhen
 Vollgeschosse sein)

0.2 Gebäude

Zulässige Wandhöhen bei I + D 
 

a) bei EG + DG  bei Geländeneigung von weniger als 1,50 m am Gebäude, gemessen in der Falllinie
 des bestehenden Geländes.
 Max. zulässige Wandhöhe:  4,80 m

 

b) bei UG + EG  bei Geländeneigung von mehr als 1,50 m am Gebäude, gemessen in der Falllinie des
 bestehenden Geländes.
 Max. zulässige Wandhöhe:  Hangoberseite  4,80 m

 Hangunterseite 6,80 m
 

Als Wandhöhe gilt das Maß von der bestehenden Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außen-
wand mit der Dachhaut, traufseitig gemessen.

Zulässige Wandhöhen bei II + D 
 

c) EG+OG+DG  bei Geländeneigung von weniger als 1,50 m am Gebäude
    bzw.  gemessen in der Falllinie des bestehenden Geländes.
    EG+OG  Max. zulässige Wandhöhe:  6,80 m
 

d) UG+EG+DG  bei Geländeneigung von mehr als 1,50 m am Gebäude,
    bzw.  gemessen in der Falllinie des bestehenden Geländes.
    UG+EG  Max. zulässige Wandhöhe:  Hangoberseite  6,80 m

 Hangunterseite 8,80 m
 

Als Wandhöhe gilt das Maß von der bestehenden Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außen-
wand mit der Dachhaut, traufseitig gemessen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 0.8.6   Pflanzungen in öffentlichen und privaten Grünzügen
 

Im Bereich der planlich dargestellten öffentlichen und privaten Grünzüge sind folgende Pflanzungen
zwingend vorgeschrieben, zu pflegen und auf Dauer zu unterhalten:
 

a) Bäume:
Ausschließlich zulässig sind Bäume gemäß Pflanzliste unter Pkt. 0.8.7.
Pflanzqualifikation:  Solitärbäume 3 x V., m.B., STU 14/16
Pflanzdichte:  1 Baum je 150 m² Grünzugsfläche
 

b) Sträucher:
Ausschließlich zulässig sind Sträucher gemäß Pflanzliste unter Pkt. 0.8.7.
Pflanzqualifikation:  2 x V., 60 - 100 cm
Pflanzdichte:  1 Pflanze je 4 m² Grünzugsfläche, 

 in Gruppen zu 3 - 7 Stück, je nach Art.
 

Pflanzarten welche in der Giftliste, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministeriums für Jugend,
Familie und Gesundheit vom 10.03.1975 im LUMBL Nr. 778 vom 27.08.1976 enthalten sind, dürfen nicht
gepflanzt werden. 
Die Bepflanzung der privaten Grünzugsflächen hat spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Hochbau-
maßnahmen zu erfolgen.

0.8.7  Pflanzliste
 

a) Laubbäume
 

Bergahorn  Acer pseudoplatanus
Spitzahorn  Acer platanoides
Stieleiche  Quer cusrobur
Winterlinde  Tilia cordata
Feldahorn  Acer campestre
Hainbuche  Carpinus betulus
Vogelkirsche  Prunus avium
Vogelbeere  Sorbus aucuparia
Wildbirne  Pyrus pyraster
Zusätzlich zulässig sind alle Obstbäume
 

b) Sträucher
 

Faulbaum  Rhamnuns frangula
Haselnuss  Corylus avellana
Hundsrose  Rosa canina
Rote Heckenkirsche  Lonicea coerulea
Roter Hartriegel  Cornus sanguinea
Salweide  Salix caprea
Schwarzer Holunder  Samubucus nigra
Liguster  Ligustrum vulgare
Schlehe  Prunus spinosa
Purpurweide  Salix purpurea
Zimtrose  Rosa majalis
Gewöhnlicher Hasel  Corylus avellana
Pfaffenhütchen  Euonymus europaeus

0.9.  Pflanzabstand zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken
 

Gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen ist für Gehölze die eine Höhe von 2,0 m und mehr
erreichen ein Pflanzabstand von mind. 4,0 m einzuhalten. 
Auf die einzuhaltenden Vorschriften des "AGBGB - Artikel 47 und 48" wird verwiesen

0.10. Baumfallgrenze
 

Die im Plan eingetragenen Mindestabstände von Wohngebäuden zu den angrenzenden Waldflächen
sind einzuhalten.
Garagen und Nebengebäude welche nicht dem Wohnen dienen sind zulässig sofern durch eine Statik
nachgewiesen wird, dass das Gebäude und das Dach des Gebäudes einem Baumschlag widerstehen,
so dass die sich im Gebäude befindlichen Personen nicht verletzt werden können.

Eine Haftung des angrenzenden Grundstücks- oder Baumbesitzers wegen evtl. umfallender Bäume und
daraus entstehender Schäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Haftungsfreistellung für den
angrenzenden Waldbesitzer ist erforderlich.

0.11. Entwässerung von Bauflächen
 

Abwässer und Oberflächenwässer aller Art dürfen von Bauflächen und/oder Zufahrten nicht auf den
Straßengrund der öffentlichen Straßen oder in die öffentlichen Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet
werden. Der Abfluss des Straßenoberflächenwassers bei öffentlichen Straßen darf nicht behindert werden.
 

Das Oberflächenwasser der Parzellen Nr. 19 - 22, 29 - 40, 49 - 51 und 56 - 58 muss frei in den angren-
zenden Dobel bzw. den angrenzenden Graben eingeleitet werden.
 

Zur Drosselung der Einleitung ist eine Zisterne mit 2m³ Puffervolumen oder ein Sickerschacht zu errichten.
Die Zisternen müssen sich nach dem Regenereignis soweit entleeren, dass das Puffervolumen wieder zur
Verfügung steht. Der Überlauf der Bauwerke ist frei in den Dobel bzw. die Gräben einzuleiten.
Zum Bauantrag ist ein entsprechender Entwässerungsplan zu erstellen und bei der Gemeinde zur Prüfung
einzureichen.

0.12. Schutz gegen Hang-/Oberflächenwasser
 

Gegen Hang-/Oberflächenwasser ist bei allen Bauvorhaben von den Bauherren eigenverantwortlich
entsprechende Vorsorge nach dem Stande der Technik zu tragen. (z.B. Abdichtungsmaßnahmen,
Drainagen, Stufen vor den Türen zum hangseitigen Gelände, Höhersetzen von Kellerlichtschächten,
Rückstaumaßnahmen, etc.).

0.13. Denkmalschutz
 

Eventuell bei Erdarbeiten zu Tage kommenden Bodendenkmäler, Keramik-, Metall- oder Knochenfunde
unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG der Meldepflicht an die Untere Denkmalschutzbehörde
oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Auf die für Niederbayern und Oberpfalz zuständige
Dienststelle Regensburg, Adolf-Schmetzer-Str. 1, 93055 Regensburg, Telefon 0941/595748-0, wird
verwiesen.

0.14 Auflagen bzgl. der Staatsstraße St 2128
 

0.14.1.  Anbaubeschränkungen (§ 9 FStrG bzw. Art. 23 BayStrWG)
 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten
(freie Strecke) ist, entlang der Staatsstraße, das Anbauverbot bis zu einer Entfernung von 20 m,
gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG zu beachten.
 

Vom nächstgelegenen Fahrbahnrand der Staatsstraße sind folgende Abstände einzuhalten:
-  bis zu allen baulichen Anlagen wie Hochbauten, 

 Verkehrsflächen, Stellplätzen, 
 Aufschüttungen und Abgrabungen, Stützmauern, 
 Werbeanlagen, etc. …..…………………………………..... mindestens  20 m

-  Während der Bauphase bis zu Lagerplätzen und
 Baustelleneinrichtungen ………………………………....... mindestens  15 m

-  bis zu Bäumen …….……………………..……………….... mindestens  10 m     *1
-  bis zum Lärmschutzwall (Beginn Wallfuß) …………….... mindestens  10 m
-  bis zu Sträuchern mit einem 

 Stammdurchmesser < 0,1 m ……………………….......... mindestens 7,50 m   *1

*1  Jedoch stets außerhalb jetzigen und künftigen Straßengrund und Sichtdreiecke gemäß Ziffer 4.

0.14.2  Einmündungen und Kreuzungen von öffentlichen Straßen:
 

(§ 12 FStrG bzw. Art. 31, 32 BayStrWG)
Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung bzgl. der zu errichtenden Linksabbiegespur an der Staats-
straße ST 2128 ist vor Satzungsbeschluss erforderlich. Die technischen und rechtlichen Notwendigkeiten
und Erforderlichkeiten sind in der Kreuzungsvereinbarung zu regeln.

0.14.3  Privatzufahrten: 
 

Einzelne Privatzufahrten entlang der freien Strecke der Staatsstraße können aus Gründen der Sicherheit
und Leichtigkeit des überörtlichen Verkehrs nicht zugelassen werden. (§ 8 a FStrG bzw. Art 19 BayStrWG)
Bestehende Zufahrten im Bereich der Bauflächen sind aufzulassen.
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